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Sachverhalt und Antrâge 

Der Beschwerdeführer hat im Rahmen der europäischen 

Eignurigsprufung 1998 die Prüfurigsarbeiten A und D 

wiederholt. Die Leistungen des Beschwerdeftihrers in den 

beiden wiederholten Arbeiten wurden von der 

Prilfungskormnission jeweils mit der Note 5 bewertet. 

Der Beschwerdeführer hat am ersten Prflfungstag die 

Prüfungsaufgabe D, Teil II im Raunt 1111 im Gebàude der 

Dienststelle des Europäischen Patentaznts in Berlin 

geschrieben. Innerhaib einer halben Sturide nach dem 

Schlu1zeichen an diesem Priifungstag hat der 

Beschwerdeführer gem&:g Rdn. 7 der 'Anweisungen an die 

Bewerber für den Ablauf der Prüfung" (AB1. EPA 1995, 

145), nachstehend ABP genann.t, gegenCiber einer 

Aufsichtsperson schriftlich Beschwerde Ciber die 

Durchfflhrung der Prflfung vorgebracht. Daraufhin hat die 

Sekretärin der Prufungskommission dein Beschwerdefflhrer 

mit Schreiben vom 13. Hal 1998 mitgeteilt, dag die 

gerCigten Arbeitsbedingungen zwar bedauerlich seien, daf 

deren Einflug auf das Ergebnis der Aufgabe D aber noch 

nicht genau eingeschàtzt werden körinten. Darüber werde 

er mit Erlai der Entscheidung Ciber die Ergebnisse der 

Prflfung benachrichtigt werden und somit die Möglichkeit 

haben, eine Beschwerde einzulegeri. 

Hit Schreiben vom 29. September 1998 hat die 

Prüfungskomznlssion dem Beschwerdefuhrer ihre 

Entscheidung vom 23. September 1998 mitgeteilt, dais er 

die europäische Eignungsprufung nicht bestanden habe. 

Sie steilte zudem fest, dais die Entscheidung gexnâf den 

Ausfflhrungsbestirnmungen zu den Vorschrif ten Ciber die 

europàische Eignungsprüfung (VEP) erfolgt sei (AB1. EPA 

1994, 595 ff.). Weitere GrUnde sind diesem Schreiben 
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nicht zu entnehmen, lnsbesondere fehites an einer 

Stellungnahxne zu der gestützt auf Rdn. 7 ABP 

vorgebrachten Beschwerde. 

Gegen die Entscheldung der Prflfungskornmission vom 

23. September 1998 hat der Beschwerdeführer am 

23. Oktober 1998 Beschwerde eingelegt und gleichzeitig 

die Beschwerdegebühr gezahit und eine Beschwerde-

begründung eingereicht. 

Der Beschwerdeführer beantragt, den Tell II der 

Prüfungsaufgabe D als nicht wesentlich für das Bestehen 

dieser Prufungsaufgabe anzusehen und bei der Beurteilung 

der Benotung unberucksichtigt zu lassen. Hilfsweise 

beantragt er, neben dem Teil I der Prüfungsaufgabe D, 

nur die Tellaufgaben A und B des Teils II der 

Prufungsaufga]De D zu berücksichtigen und die 

Teilaufgaben C, D und E für das Bestehen dieser 

Prufungsaufgabe als nicht wesentlich anzusehen. 

Die Ausführungen des Beschwerdeführers nach Rc3n. 7 ABP 

können wie folgt zusaxnmengefat werden: 

Die mi11ichen Zustäride während der Prüfungsaufgabe D, 

Teil II, hätten eine drastische Einschränkung der 

Leistung des Beschwerdefflhrers zur Folge gehabt. 

Funfundzwanzig Personen seien in einem sich durch die 

Sonneneinstrablung ständig aufheizenden Raum über drei 

Stunden gesessen. Ein Arbeiten, wie es sonst das EPA 

ermogliche, sei somit während dieser Prüfung nicht 

gewährleistet gewesen. Daraus habe sich auch eine 

Unglelchbehandlung gegenüber anderen Prüfungsgruppen in 

Berlin ergeben, die von diesen objektiv feststellbaren 

Behinderungen nicht betroffen gewesen seien. Dies sei 

bei der Bewertung der Prüfungsaufgabe D, Teil II in 

angemessener Weise zu berflcksichtigen. 
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Entscheidungsgrinde 

Der angefochtenen Entscheidung ist nicht zu entnehnien, 
ob die vom Beschwerdeführer gestützt auf Rdn. 7 ABP 
gerügten Arbeitsbedingun.gen (siehe Punkt II oben) auf 
das Ergebnis der Prflfung einen Einflug gehabt haben. 

Die Beschwerdekammer in Disziplinarangelegenheiten hat 
mehrmals darauf hingewiesen, dais eine frist- ui -id 
formgerecht vorgebrachte Beschwerde gemaZ Rdn. 7 ABP von 
der Prüfungskornmission zu behandein sei. Hierbei ist es 
im Prinzip die Pflicht der Prüfurigskommission, dem 
Beschwerdeführer ihre vorläufige Meinung mitzuteilen und 
ibm Gelegenheit zur Stellungnabme zu geben, siehe z. B. 
Entscheidungen D 17/96 vom 3. Dezexnber 1996, Ziffer 2 
der Entscheidungsgründe, und D 2/97 vom 16. März 1998, 
Ziffer 5 der EntscheidungsgrUnde. 

Kommt die Prüfungskommission dieser Verpflichtung nicht 
nach, so verletzt sie allgernein anerkannte Grundsàtze 
des Verfahrensrechts (Art. 125 EPU), insbesondere den 
Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 113 (1) EPU). 

Maxigels einer entsprechenden Erwàh.nung in den 
EntscheidungsgrQnden der angefochtenen Entscheidung mui 
die Beschwerdekaxnmer in Disziplinarangelegenl-ieiten davon 
ausgehen, dais die vom Beschwerdefiihrer gemclig Rdn. 7 ABP 
vorgebrachte Beschwerde von der PrCifungskommission nicht 
beharidelt worden ist. Somit liegt ein wesentlicher 
Verfahrensmangel vor. Die angefochtene Entscheidung ist 
daher aufzuheben und die Angelegertheit zur weiteren 
Entscheidung an die Prufungskommission zurCickzu-
verweisen. Die Prtifungskommission hat dabei in der 
Entscheidungsfindung die vom Beschwerdeführer geInA1 
Rdn. 7 ABP vorgebrachte Beschwerde gebuhrend zu 
berUcksichtigen. 
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5. 	Aufgrund des wesentlichen Verfahrensmangels entspricht 

die Ruckzahlung der Beschwerdegebflhr der Billigkeit 

(Art. 27 (4) VEP) 

Entscheidungsforme]. 

Aus diesen Grü.nden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird zur weiteren Entscheidung an die 

Prfifungskoxrtmiss ion zurUckverwiesen. 

Die RUckzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. 
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